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Sehr geehrte Damen und Herren,
die beigefügten Informationen sende ich Ihnen zur Kenntnis.
 
Verteiler:
Mitlglieder, Ersatzmitglieder, 
Vorsitzende KER/StER, 
an News Interessierte
 
Mit freundlichen Grüßen
Matthias Willms
 
 
 

 
 
 
 
Landeselternrat Niedersachsen
Geschäftsstelle
Berliner Allee 19
30175 Hannover
 
Telefon: 0511 / 120 8812
Email: geschaeftsstelle@ler-
nds.de
www.ler-nds.de

 
Hinweise zur Verarbeitung personenbezogener Daten beim Nds. Kultusministerium:
Ich weise Sie darauf hin, dass Ihnen gemäß Artikel 13 und Artikel 14 der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO)
verschiedene Rechte als betroffene Person zustehen. Eine ausführliche Information, welche Rechte dies im Einzelnen
sind und wie Ihre Daten verarbeitet werden, können Sie unter dem Link „Datenschutz im Nds. Kultusministerium“ abrufen.
 
Diese E-Mail ist ausschließlich für die/den Adressaten/in bestimmt und kann vertrauliche Informationen enthalten, die unter
den Datenschutz fallen. Sollten Sie nicht zu den zum Empfang der Nachricht berechtigten Adressaten gehören, dann ist
jegliche Veröffentlichung, Vervielfältigung oder Weiterleitung untersagt. Falls Sie diese E-Mail irrtümlich erhalten haben,
bitte ich Sie um kurze Nachricht. Bitte löschen Sie die E-Mail anschließend von Ihrem Computer-System.
 
 
 

Pressemitteilung I 30.08.2023

Nach Prüfung Deutschlands durch Vereinte Nationen

Menschenrechtsinstitut fordert mehr Einsatz für
Inklusion von Menschen mit Behinderungen
Berlin/Genf. Nach Abschluss der Staatenprüfung Deutschlands durch die Vereinten Nationen in
Genf (29./30.8.) fordert das Deutsche Institut für Menschenrechte Bund, Länder und Kommunen
auf, sich stärker für die Inklusion und Selbstbestimmung von Menschen mit Behinderungen
einzusetzen.

„Die Prüfung der Vereinten Nationen hat klar gemacht, dass Deutschland nicht genug tut, um
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seine menschenrechtlichen Verpflichtungen aus der UN-Behindertenrechtskonvention zu
erfüllen“, sagt Britta Schlegel, Leiterin der Monitoring-Stelle UN-Behindertenrechtskonvention
des Instituts.

Im Zentrum der Kritik des UN-Ausschusses für die Rechte von Menschen mit Behinderungen
steht das in Deutschland immer noch hochentwickelte System von Sonderstrukturen – in der
schulischen Bildung, bei der Beschäftigung in Werkstätten oder bei der Unterbringung in großen
stationären Wohneinrichtungen. „Nötig sind zielgerichtete politische Strategien zur
Deinstitutionalisierung, damit Menschen mit Behinderung selbstbestimmt am gesellschaftlichen
Leben teilhaben können“, so Schlegel. Außerdem müsse die Selbstbestimmung von Menschen
mit Behinderungen in allen Bereichen geachtet und Maßnahmen zu Zwangsvermeidung und
Gewaltschutz in psychiatrischen Einrichtungen und Einrichtungen der Eingliederungshilfe
dringend verstärkt werden.

Das Institut fordert darüber hinaus deutlich strengere gesetzliche Vorgaben zur Umsetzung von
Barrierefreiheit im gesamten privaten Sektor, etwa im Wohnungsbau oder im Gesundheitssektor.
„Private Unternehmen müssen verpflichtet werden, ihre Angebote barrierefrei zu gestalten, wie
es etwa in den USA der Fall ist. Das ist zwar seit Langem bekannt, muss aber endlich
angegangen werden“, fordert Leander Palleit, der die Monitoring-Stelle gemeinsam mit Schlegel
leitet. Nach wie vor fehle das gesellschaftliche Bewusstsein dafür, dass Barrierefreiheit die
Grundvoraussetzung für gleichberechtigte Teilhabe ist.

Am 29. und 30. August hat der UN-Ausschuss für die Rechte von Menschen mit Behinderungen
in Genf zum zweiten Mal geprüft, wie Deutschland die Rechte von Menschen mit Behinderungen
umsetzt. Zu dieser Staatenprüfung hat das Institut in einem Parallelbericht ausgewählte
Problembereiche bei der Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention in Deutschland
benannt, etwa die Bereiche Arbeit, Inklusive Bildung, Zwang, Selbstbestimmtes Leben und
Barrierefreiheit.

Voraussichtlich Ende September veröffentlicht der UN-Ausschuss seine Abschließenden
Bemerkungen. Darin benennt er die Bereiche, in denen Deutschland die UN-
Behindertenrechtskonvention besser umsetzen muss. Diese UN-Vorgaben sind eine wichtige
Orientierungshilfe für alle staatlichen und nichtstaatlichen Akteure in Deutschland, die
Verantwortung für die Umsetzung der UN-Konvention tragen.

„Wir erwarten, dass die Bundesregierung die Empfehlungen aus Genf zügig allen zuständigen
Behörden übermittelt und wirksame Maßnahmen zur Umsetzung der UN-
Behindertenrechtskonvention ergreift“, so Palleit weiter. „Den Rechten von Menschen mit
Behinderungen muss dringend die menschenrechtlich gebotene politische Priorität eingeräumt
und Maßnahmen ausreichend finanziert werden.“

WEITERE INFORMATIONEN

Im Fokus: Neuer Schwung für die UN-Behindertenrechtskonvention – Interview mit
Leander Palleit und Britta Schlegel, Leitung Monitoring-Stelle UN-
Behindertenrechtskonvention des Deutschen Instituts für Menschenrechte
www.institut-fuer-menschenrechte.de/im-fokus/neuer-schwung-fuer-die-un-
behindertenrechtskonvention

Parallelbericht an den UN-Ausschuss für die Rechte von Menschen mit Behinderungen
zum 2./3. Staatenprüfverfahren Deutschlands
www.institut-fuer-menschenrechte.de/publikationen/detail/parallelbericht-an-den-un-ausschuss-
fuer-die-rechte-von-menschen-mit-behinderungen-zum-23-staatenpruefverfahren-deutschlands
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Der Parallelbericht ist auch in Englisch, Leichter Sprache und Deutscher Gebärdensprache
erhältlich.

Factsheet Arbeit
www.institut-fuer-menschenrechte.de/publikationen/detail/arbeit-und-beschaeftigung

Factsheet Inklusive Bildung
www.institut-fuer-menschenrechte.de/publikationen/detail/inklusive-bildung

Factsheet Private Akteure zu Barrierefreiheit verpflichten
www.institut-fuer-menschenrechte.de/publikationen/detail/private-akteure-zu-barrierefreiheit-
verpflichten

Factsheet Anwendung von Zwang
www.institut-fuer-menschenrechte.de/publikationen/detail/anwendung-von-zwang

Factsheet Selbstbestimmt leben
www.institut-fuer-menschenrechte.de/publikationen/detail/selbstbestimmt-leben

FAQ zur Staatenprüfung Deutschlands zum Umsetzungsstand der UN-
Behindertenrechtskonvention am 29./30.08.2023
www.institut-fuer-menschenrechte.de/im-fokus/neuer-schwung-fuer-die-un-
behindertenrechtskonvention#faq-zur-staatenpruefung

Kontakt
Deutsches Institut für Menschenrechte
Cathrin Kameni | Assistentin der Leitung
Zimmerstraße 26/27 | 10969 Berlin
Tel.: +49 30 259359-450 | Fax: +49 30 259359-59
un-brk@institut-fuer-menschenrechte.de

www.institut-fuer-menschenrechte.de

***

Ihre Daten sind falsch oder Sie möchten anders angesprochen werden? Dann wenden Sie sich
bitte per E-Mail an adressverwaltung@dimr.de

Wenn Sie künftig keine Informationen des Deutschen Instituts für Menschenrechte mehr erhalten
möchten, können Sie über diesen Link Ihren Widerspruch hinterlegen.

Datenschutz: Hinweise zum Umgang mit Ihren personenbezogenen Daten finden Sie unter
www.institut-fuer-menschenrechte.de/datenschutz/
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